
 

 

endlich hat die Freie 
Schule Rietschen ihre 
Anerkennung erhalten. 
Damit kann sich die 
Schule „Staatlich aner-
kannte Ersatzschule“ 
nennen.  

Das Amtsdeutsch be-
deutet, dass die Schüler als Ersatz zur staatli-
chen Schule 1. ihre Schulpflicht an dieser Schule 
erfüllen und 2. die Schule auch nach den glei-
chen Regeln wie staatliche Schulen die Prüfungen 
abnehmen darf.  
 

In der schwierigen Geschichte der Freien Schule 
ist das ein sehr wichtiger Meilenstein.  
 

Ich bedanke mich bei allen die an diesem Erfolg 
mitgewirkt haben.  
 

Die  Freie  Schule Rietschen wurde mit einer 
Spende durch die Eheleute Zange, Eheleute Meier,         

 
 

Doris  Baudach,  Gerald  Zimmermann  und  
Manuela Richter unterstützt, die alle Bürgerinnen 
und Bürger aufrufen, auf das Konto des Träger-
vereins, Konto-Nr. 0093003200, BLZ 85050100, 
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, zu spen-
den. 
 

Sehr gern habe ich mich auch persönlich mit 
meiner Familie diesem Aufruf angeschlossen.  
 

Die weiteren Herausforderungen werden der Um-
zug in die ehemalige FEMA sein, das ständige 
Ringen um den Erhalt und die Steigerung der 
Qualität des Bildungsniveaus sowie die individu-
elle Förderung der Schüler. 
 

Herzlichst  
 
 

Ihr Bürgermeister 
Ralf Brehmer 
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  Liebe Leserinnen und Leser, 

Wir haben es geschafft,  
das Kämpfen um unsere Freie Schule Rietschen hat sich gelohnt. 

Foto: Freie Schule Rietschen 

Am 16. Januar 2013 
erhielt unsere Schule 

die lang ersehnte 
Anerkennung. 

 

Die Schule trägt jetzt 
den Namen 

Freie Mittelschule 
Rietschen 

Staatlich           
anerkannte     

Ersatzschule 

 

 

Weiteres 
auf Seite 5  



Bekanntmachungen der  
Gemeindeverwaltung Rietschen 

Beschlüsse des Gemeinderates der Gemeinde 
Rietschen aus der öffentlichen Sitzung            

vom 14.01.2013 

Beschluss 01/2013: Der Gemeinderat der Gemeinde      
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 14.01.2013 dem 
Antrag von Herrn Udo Zange vom 29.12.2012 auf Beendi-
gung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderat und       
1. Stellvertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Rietschen 
stattzugeben, da ein wichtiger Grund gemäß § 18 (1)           
SächsGemO vorliegt. 
 
Beschluss 02/2013: Der Gemeinderat der Gemeinde      
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 14.01.2013 die    
1. Änderung zur Satzung über die Erhebung einer Hun-
desteuer in der Gemeinde Rietschen vom 03.07.2001 unter 
Einbeziehung der nachträglich eingefügten Änderung. 
 
Beschluss 03/2013: Der Gemeinderat der Gemeinde      
Rietschen beschließt in seiner  Sitzung am 14.01.2013 die   
1. Änderung des Kostenverzeichnisses der Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in 
weisungsfreien Angelegenheiten der Gemeinde Rietschen 
vom 09.06.2005.  

Beschluss 04/2013: Der Gemeinderat der Gemeinde     
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 14.01.2013 die 
Finanzierung entsprechend Förderrichtlinie SNPL zum Pro-
jekt Sanierung Westteil FEMA-Kulturhaus Rietschen sicher-
zustellen und dafür im Haushaltsplan 2013 Ausgaben für 
Baumaßnahmen (Haushaltsstelle 57.30.01.01.78511) in Hö-
he von 1.035.000,00 Euro und Ausgaben für die deutsch-
polnische Zusammenarbeit (Haushaltsstelle 11.11.01.02. 
443100) in den Jahren 2013 und 2014 in Höhe von je 
11.000,00 Euro einzustellen.  

Beschluss 05/2013: Der Gemeinderat der Gemeinde     
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 14.01.2013 den 
Ausbau der Alten Muskauer Straße gemäß der vorliegenden 
Planung (Bereich 1–3). Die vorläufigen Gesamtkosten betra-
gen 301.000,00 Euro.  Die Maßnahme wird voraussichtlich 
mit 180.000,00 Euro gefördert. Die Finanzierung wird über 
die Haushaltssatzung 2013 sichergestellt.  

Beschluss 06/2013: Der Gemeinderat der Gemeinde       
Rietschen beschließt in seiner Sitzung am 14.01.2013 den   

vorliegenden Maßnahmekatalog für die Teilnahme am Euro-
pean Energy Award (eea) unter Einbeziehung der unter Pkt.3 
aufgenommenen Ergänzung. 

Mitteilung des Einwohnermeldeamtes 
 

Veröffentlichung von Jubiläumsdaten 

Die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen (§33 Abs. 2 
Sächs. Meldegesetz) ist nur nach Maßgabe des § 33 Abs. 4 
des Sächsischen Meldegesetzes zulässig. 

Adressaten dieser Bekanntmachung sind Einwohner, die das 
70. Lebensjahr oder einen späteren Geburtstag, die Goldene 
Hochzeit oder ein späteres Ehejubiläum begehen. 

Diese Personen haben das Recht, der Veröffentlichung zu 
widersprechen. 

Hinweis zur Veröffentlichung von Ehejubiläen 

Das Datum der Eheschließung liegt uns nicht in jedem Falle 
vor. Deshalb werden Ehejubilare, die sich aus diesem Anlass 
über eine Veröffentlichung des Jubiläums in der Tageszei-
tung freuen würden, gebeten, ihr Eheschließungsdatum dem 
Einwohnermeldeamt Rietschen (Telefon-Nr. 035772 421-26) 
mitzuteilen. 
 
gez. Heidrun Mende 
Sachbearbeiterin 
Einwohnermeldeamt 

 
Satzung  

zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer in  der Gemeinde Rietschen 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), berichtigt: 25.04.2003 (SächsGVBl 
S. 159) rechtsbereinigt mit Stand vom 01.03.2012, in Verbin-
dung mit den §§ 2 und 7 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG), berichtigt 04.10.2005, SächsGVBl 
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Nächste Gemeinderatssitzung 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Rietschen findet am Montag, dem 18.02.2013, um 19:00 
Uhr im Feuerwehrgerätehaus Rietschen statt. Die Tages-
ordnung wird rechtzeitig in den Schaukästen von Rietschen, 
Teicha, Daubitz und Hammerstadt bekannt gegeben. 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g e n 

Aus dem Amtsblatt 

Seite 2  Bekanntmachungen der Gemeinde  
Seite 4  Bekanntmachung des Abwasserzweck- 
  verbandes „Schöpsaue“ 
Seite 5  Unsere Jubilare 
Seite 7  Veranstaltungskalender der Gemeinde         
  1. Halbjahr 2013   
Seite 9  Sport aktuell 
Seite 10 Veranstaltungen im Februar 
Seite 12 Impressum 

Nächstes Amtsblatt 
 

Der nächste Rietschener Anzeiger erscheint  
am Freitag, dem 1. März 2013. 
 

Anzeigenschluss ist Freitag, der 15. Februar 2013. Nachher 
eingehende Anzeigen können aus technischen Gründen 
nicht mehr bearbeitet werden.  
 

Weitere Informationen  
 
www.rietschen-online.de  
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S. 306, rechtsbereinigt mit Stand vom 05.06.2010, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Rietschen am 14.01.2013 fol-
gende Änderung der Hundesteuersatzung vom 03.07.2001 
beschlossen: 

§ 1 Änderung der Satzung: 

1. Die Präambel wird wie folgt geändert: 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO), berichtigt: 25.04.2003 (SächsGVBl 
S. 159) rechtsbereinigt mit Stand vom 01.03.2012, in Verbin-
dung mit den §§ 2 und 7 des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG), berichtigt 04.10.2005, SächsGVBl 
S. 306, rechtsbereinigt mit Stand vom 05.06.2010, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Rietschen am 14.01.2013 fol-
gende Änderung der Hundesteuersatzung vom 03.07.2001 
beschlossen: 

2. Der § 13 Steueraufsicht wird ersatzlos gestrichen. 

3. Bei § 14 (1) wird die Nr. 2 ersatzlos gestrichen. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

Rietschen, den 15.01.2013 

 
 

R. Brehmer 
Bürgermeister 
 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens– oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustan-
de gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-
folgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 
bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 

 

1. Änderungssatzung  
des Kostenverzeichnisses zur Satzung über die 

Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshand-
lungen in weisungsfreien Angelegenheiten der  

Gemeinde Rietschen vom 09.06.2005 in den          
Punkten 8, 10 und 11 

 

Aufgrund von § 4 der Neufassung der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom    18. März 2003 
(Sächs.GVBl. S. 55, Nr. 4 vom 31. März 2003) rechtsberei-
nigt mit Stand vom 1. März 2012 in Verbindung mit § 25 Ab-
satz 1 Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen 
(SächsVwKG) in der Fassung vom 17. September 2003 
(Sächs.GVBl. S. 698, Nr. 16 vom 10. Dezember 2003) 
rechtsbereinigt mit Stand vom 1. März 2012 hat der Gemein-
derat der Gemeinde Rietschen in seiner öffentlichen Sitzung 
am 14.01.2013 die 1. Änderungssatzung des Kostenver-
zeichnisses zur Satzung über die Erhebung von Verwal-
tungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angele-
genheiten der Gemeinde Rietschen vom 09.06.2005 in den 
Punkten 8, 10 und 11 wie folgt geändert: 

§ 1 Änderung des Kostenverzeichnisses 

Das Kostenverzeichnis, welches als Anlage der Satzung über 
die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in 
weisungsfreien Angelegenheiten der Gemeinde Rietschen 
vom 09.06.2005 angefügt ist, ändert sich wie folgt: 

 

Anlage zur Satzung vom 09.06.2005 
 

Kostenverzeichnis 
 
Lfd. 
Nr.  Amtshandlung 

Gebühr in 
Euro 

8.  Kopien     
         
8.1.  Kopien bis Format A 4 je Seite  0,18  

   Kopien bis Format A 4 doppel-
seitig je Blatt  0,36  

   Kopien  Format A 3 je Seite  0,30  

   Kopien Format A 3 doppelseitig 
je Blatt  0,60  

       

8.2.  Kopien bunt bis Format A 4 je 
Seite  0,36  

   Kopien bunt bis Format A 4 dop-
pelseitig je Blatt  0,72  

   Kopien bunt Format A 3 je Seite  0,60  

   Kopien bunt Format A 3 doppel-
seitig je Blatt  1,20  

        
10.  entfällt    
         

11.  Gemeindeblatt "Rietschener 
Anzeiger"    

         
11.1.  Aufnahme von Anzeigen 

  

mindes-
tens 

 jedoch 
15,00  
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§ 2 In Kraft treten 

 
Die 1. Änderungssatzung des Kostenverzeichnisses zur Sat-
zung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen in weisungsfreien Angelegenheiten der Gemein-
de Rietschen vom 09.06.2005 in den Punkten 8, 10 und 11 
tritt am Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft         
(§ 4 Absatz 3 Satz 2 SächsGemO).  

Rietschen, den 15.01.2013 
 
 
 

R. Brehmer 
Bürgermeister 
 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens– oder 
Formvorschriften und die Rechtsfolgen 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) 

Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustan-
de gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn 

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-
folgt ist, 

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 

beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Form-

vorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 
bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
und die Rechtsfolgen hingewiesen worden ist. 

 

 

 

Bekanntmachungen des  
Abwasserzweckverbandes 

„Schöpsaue“ 
Hinweis „Wartungsprotokolle“ 

Der Abwasserzweckverband „Schöpsaue“ weist die Eigentü-
mer von biologischen Kläranlagen auf die Nachweispflicht 
der ordnungsgemäßen Wartung der biologischen Kläranla-
gen hin. Bitte senden Sie die Wartungsprotokolle von 2012 
bis zum 28. Februar 2013 an den Abwasserzweckverband 
“Schöpsaue“, Forsthausweg 2 in 02956 Rietschen. 

 
 
 

R. Brehmer 
Verbandsvorsitzender 
Abwasserzweckverband “Schöpsaue“ 
 

 

Wasserzählerwechsel  
in der Gemeinde Rietschen und Ortsteile 

Stadtwerke Niesky GmbH 
Hausmannstraße 10 
02906 Niesky 
Telefon:     +49 3588 2532-34 
Telefax:     +49 3588 2532-22 
http://www.stadtwerke-niesky.de 
 

lfd.
Nr.  Amtshandlung 

Gebühr in 
Euro 

   Anzeige schwarz/weiß    0,70 €/cm² 

   Anzeige bunt, Innenseite  0,75 €/cm² 

   Anzeige bunt, letzte Seite  0,80 €/cm² 

        

11.2  Verteilen des Amtsblattes  25,00  

      Information der Stadtwerke 
Niesky GmbH 

Datum Ort 

11.02.-19.02.2013 Rietschen 

20.02.2013 Werda 

21.02.2013 Hammerstadt 

21.02.2013 Altliebel 

21.02.2013 Neuliebel 

21.02.-22.02.2013 Nieder Prauske 

25.02.-26.02.2013 Daubitz 

27.02.2013 Teicha 

27.02.2013 Neuhammer 

      Neujahrsempfang 2013 

Die Gemeinde Rietschen bedankt sich recht herzlich  
bei den zahlreichen Spendern beim  

Neujahrsempfang 2013. 
 

Die Spende von 137,70 Euro wird dem gemeinsamen 
Sporttag der Kindertageseinrichtung, der Grundschule 
„Gerhart Hauptmann“ und der Freien Schule Rietschen 

zugeführt. 



 

 

UNSEREN JUBILAREN 

I n f o r m a t i o n e n  u n d  M i t t e i l u n g e n 

Anzeige 

Schulen 

zum 70. Geburtstag   
 

 Gisela Kositz   13.02.2013 Rietschen 
 Irene Maidorn   16.02.2013 Rietschen 
 Frieder Herrmann  17.02.2013 Rietschen 
 Alice Grätz   18.02.2013 Daubitz 
 Rosemarie Siegemund 23.02.2013 Rietschen 
 Bärbel Hänel   24.02.2013 Rietschen 
  

zum 75. Geburtstag   
 
 Bernhard Stiller  01.02.2013 Rietschen
 Monika Socke   19.02.2013 Rietschen 
 

zum 85. Geburtstag   
 

 Erich Anders   13.02.2013 Rietschen 
  

zum 92. Geburtstag   
 

 Helene Seiler   17.02.2013 Teicha 
  
      zum 93. Geburtstag 
 
 Helene Lorenscheit  29.02.2013 Rietschen 
 
      zum 95. Geburtstag 
 
 Gertrud Schwarz  15.02.2013 Rietschen 
 
      zur “Goldenen Hochzeit” 
 
 Franz und Jutta Holubek 23.02.2013 Rietschen 
 
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 

Gesundheit, persönliches Wohlergehen und den                    
     Ehejubilaren noch viele gemeinsame Lebensjahre.  
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Sehr geehrte Eltern, Schüler, Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Rietschen und alle anderen Leser, 
die Freie Schule Rietschen hat ihr Ziel erreicht. Am 16. Ja-
nuar 2013 ist die Anerkennung erfolgt. Dies ist ein riesiger 
Erfolg für die engagierten Trägervereinsvorsitzenden, Leh-
rer, Schüler, Eltern und die Gemeinde. Die Anerkennung 
bedeutet für die FSR folgendes: 
Ab jetzt trägt die Freie Schule Rietschen die offizielle Be-
zeichnung „Staatlich anerkannte Ersatzschule“. Die Schul-
abschlüsse werden damit anerkannt, statt neun - gibt es 
nun wie in allen anderen staatlichen Mittelschulen fünf Ab-
schlussprüfungen, die Vornoten werden in der Prüfung mit-
gezählt, die Schüler machen ihre Abschlussprüfungen in der 
Freien Schule Rietschen vor den eigenen Lehrern, die aus-
gehändigten Zeugnisse tragen das offizielle Siegel für die 
Schulen im Freistaat Sachsen, zudem darf die Freie Schule 
Rietschen Bildungsempfehlungen aussprechen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Freie Schule Rietschen bedankt sich bei allen engagier-
ten Helfern, die durch ihre Mühe, Durchhaltevermögen und 
ihren Einsatz auch in den schwersten Stunden der Freien 
Schule Rietschen ihren Glauben an die Anerkennung nicht 
verloren hatten. 

Freie Schule Rietschen  
erhält Anerkennung 

Foto: Freie Schule Rietschen 

Anzeige 

Jagdgenossenschaft Daubitz/Teicha 
 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Zur Versammlung der Jagdgenossenschaft Daubitz/Teicha 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen, die zum 
Jagdbezirk Daubitz/Teicha gehören und auf denen die Jagd 
ausgeübt werden darf, recht herzlich eingeladen. 
 
 Ort:  Gaststätte “Zur Krone” in Daubitz 
 
 Zeit: Freitag, den 01.03.2013, um 19:30 Uhr  
 
 Tagesordnung: 
 
 1. Begrüßung und Rechenschaftsbericht  
 2. Kassenbericht 
 3. Bericht der Jagdpächter 
 4. Entlastung des Vorstands und des Kassenführers 
 5. Wahl des neuen Vorstands 
 6. Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2013/2014  
 7. Sonstiges  

 
Der Vorstand   Rietschen, 01.02.2013 
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Klasse 9 besuchte am 11.01.2013 Hilzinger 
Die Klasse 9 besuchte die Ausbildungsstätte Hilzinger in 
Boxberg. Sie wurden über die verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten bei Hilzinger informiert und konnten den     
Arbeitsprozess bei einem Betriebsrundgang beobachten. Die 
Schüler stellten zahlreiche Fragen über die Bedingungen, 
Aufnahmevoraussetzungen, Dauer und Aufstiegsmöglichkei-
ten in den einzelnen Berufen, so dass sie einen informativen 
und gelungenen Schnuppertag hatten. Am Ende überreichten 
die Schüler der Firma Hilzinger als Dankeschön ein Ge-
schenk und erhielten von Frau Groetzner ebenfalls zahlrei-
che Musterstücke von Türoberflächen als Gegengeschenk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Am 22.12.2012 war die Freie Schule Rietschen       
im Fernsehen   

Der MDR filmte die Umbauarbeiten im Westflügel der FEMA, 
in den die FSR in den Winterferien einzieht. Die Umbauarbei-
ten laufen auf Hochtouren und der MDR hat mitgeholfen. Es 
handelt sich dabei um die Handwerker der Sendung „Hier ab 
vier“, die in Wohnungen und Gebäuden mithelfen, wenn man 
Hilfe benötigt. So bauten Jochen Bretschneider (Handwerker 
vom MDR) und Wolfgang Schmidt (Vorsitzender des Träger-
vereins) zusammen die Vorinstallation für ein Waschbecken. 
Die Sendung lief im MDR am 08.01.2013, um 16:00 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkasse berät die Klasse 10 
Am 18.12.2012 kam von der Sparkasse Frau Mevius in die 
FSR um die Klasse 10 über zahlreiche Angebote der Spar-
kasse zu informieren. Die Schüler erhielten einen sehr infor-
mativen Einblick in regionale Sparkassen, in den Zahlungs-
verkehr, in Kredite und Kontenarten. Sie mussten mit ver-
schiedenen Aufgaben die Fachbegriffe Lastschrift, Überwei-

sung, Dauerauftrag, Einzugsermächtigung, Dispositionskredit 
analysieren und durften am Ende mit Musterbeispielen sich 
gegenseitig bei der Auflösung der Aufgaben helfen.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Exkursion in die Landskronbrauerei 

Die Klasse 7 unternahm am 14.12.2012 mit ihrem Klassen-
lehrer eine Exkursion in die Landskronbrauerei. Gegründet 
1869 am schönen Neißeufer werden heute in der Landskron-
brauerei insgesamt 12 verschiedene Bierspezialitäten herge-
stellt. Die Schüler konnten von der Herstellung der 
Landskron Premium Pilsner bis Landskron Winterhopfen alle 
verschiedenen Sorten verfolgen. Sie beobachteten die Tätig-
keiten des Brauers und Mälzers in 12 Meter Tiefe und lernten 
den Brauprozess kennen. Anschließend liefen sie über die 
Jackie Chan Gasse ins Cafe und erhielten alkoholfreie 
Landskronbrausen mit Himbeergeschmack. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fotos: Freie Schule Rietschen 
 

Informationen aus der  
Freien Schule Rietschen 

Anzeige 

Heimattreffen 
Der Daubitzer Heimatverein lädt in 
seinem Jubiläumsjahr jeweils am 

dritten Mittwoch des Monats, um 
19:30 Uhr ins Gewandhaus Daubitz 

ein. 

In zwangloser Runde werden dabei Interessantes aus der 
Ortsgeschichte, Begebenheiten und Erlebnisse               

ausgetauscht. 

Außer unseren Mitgliedern sind alle Interessierten herzlich 
willkommen. 

Die nächsten Termine sind der 20. Februar, der 20. März 
und der 17. April. 

Daubitzer Heimatverein e.V. Information: 
     Erich Schulze 
     Telefon: 035772 40646 
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Sport aktuell 
   Ansetzungen der Abteilung Handball  
               des SSV Stahl Rietschen  
             in der Sporthalle Rietschen 

Datum Tag  Zeit  Mannschaft  Gegner 

16.02. Sa 13:15 
Jugend B 
weiblich 

HSV 1923 Pulsnitz 

16.02. Sa 15:00 2. Männer HSV 1923 Pulsnitz 2. 

16.02. Sa 16:45 1. Männer TSG Bretnig-Hauswalde 
 

Schaut einfach mal vorbei. 

Wir trainieren Dienstag und Mittwoch ab 17:00 Uhr auf den 
Vereinsbahnen des SSV Stahl Rietschen e.V. in der  

Rothenburger Str. 14 a. 
 
 

 

 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter der 
Telefon-Nr.  0152/ 24843235 

oder 
www.rietschenkegeln.repage7.de 

 

85. Jahre Kegelsport in Rietschen 
 1928 – 2013  

Lust auf Kegeln?  

Anzeige 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In neuen Anzügen  und  mit geschlossener     
Mannschaftsleistung zum Sieg 

 

SSV Stahl Rietschen     : SG Strahwalde/Eibau 
                      20 (7)     :            15 (5) 
 

Bereits vor dem Spiel durfte sich Rietschens männliche Ju-
gend über die Einkleidung mit neuen Trainingsanzügen freu-
en.  Dank vieler Kleinsponsoren der Region traten die Jungs 
im schicken, neuen Outfit die Erwärmung an. So wie die 
Sponsoren der Anzüge aus vielen verschiedenen Orten kom-
men, präsentiert sich auch Rietschens männliche B-Jugend. 
So setzt sich die Mannschaft, welche ihre erste Saison in der 
Ostsachsenklasse bestreitet, aus Spielern der Ortschaften 
Rietschen, Daubitz, Hammerstadt, Niesky, Boxberg, Klitten, 
Petershain, Rothenburg und Quolsdorf zusammen. 
 

Überregional, aber im Herzen „ der SSV Stahl Rietschen“.   

 

In den  letzten Monaten und Wochen  ist eine Mannschaft 
zusammengewachsen, in welcher jeder für den Nebenmann 
kämpft  und spielt. Umso schöner, dass sich die Jungs an 
diesem Samstag mit einem Sieg selbst dafür belohnen konn-
ten. Das Hinspiel noch 19:27 verloren, konnte diesmal der 
Spieß umgedreht werden. Dank einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung gewann Rietschen am Ende verdient 20:15. 
Noch im Dezember war das größte Manko der kämpferische 
Einsatz in der Abwehr. Ein Spiel ist jedoch nur über eine star-
ke Abwehrleistung zu gewinnen, das scheint in den Köpfen 
angekommen zu sein. Nur 15 Gegentore in 50 Spielminuten 
zeugen von einer starken Abwehrreihe und Torhütern, welche 
sich von Spiel zu Spiel verbessern. Ohne Hektik und mit 
Übersicht im Angriff konnte an diesem Samstag die Zwi-
schenführung von 17:12 bis zum Schlusspfiff behauptet wer-
den. 
Alle Spieler auf dem Parkett, wie auch die, welche krank-
heitsbedingt passen mussten, trugen zu einem gelungenen 
Mannschaftsauftritt  bei. 
 

 
 
 
Ein ganz besonderer  Dank des SSV Stahl Rietschen geht an 
die Sponsoren, welche die Einkleidung der Jungs mit Trai-
ningsanzügen erst möglich machten: 
 

Wükaro – Kühltechnik  Rene Gottschling 
Haus & Gartenservice  Ronny Schmeichel 
Würtembergische Versicherung Eberhard Dittrich 
Dächer von Vetter   Thomas Vetter 
Sport Vetter    Andreas Vetter 
 
      A. Hilsberg 

Neue Keglerinnen und 
Kegler  

sind bei uns  
herzlich willkommen! 

Foto: Rene Gottschling 

Freie Wohnungen der   
WGR Rietschen GmbH 

 
> Rietschen, "Am Wasserwerk 15 b"  
> 2-Zimmer Wohnung, ca. 65 m², Dachgeschoss links 
> ab sofort bezugsfähig 
 

> Rietschen, "Am Wasserwerk 18"  
> 2-Zimmer Wohnung, ca. 56,30 m², 2. Obergeschoss    
    links  
> bezugsfertig ab 01.02.2013 
 

> Rietschen, "Am Wasserwerk 16"  
> 3-Zimmer Wohnung, ca. 56,30 m², 2. Obergeschoss    
    links  
> ab sofort bezugsfähig 
 

Alexander Ullrich 
Wohnungsbewirtschaftung Rietschen/Gewerberaum-
verwaltung 
Tel.:       03588 25 16-35 
Fax.:      03588 25 16-30 
mobil:     0172 35 33 091 
Internet: www.gwg-ny.de 
E-Mail:   alexander.ullrich@gwg-ny.de 
 

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Niesky mbH 
Horkaer Straße 8, 02906 Niesky 



 

 

Aktuelle Veranstaltungen 
im Februar 

Sa 02.02. 
19:00 Uhr 

Hofball - 36. Saison 
Daubitzer Karnevalsverein e.V. 
Gaststätte „Zur Krone“, Daubitz 

Fr 08.02. 
19:00 Uhr 

1. Faschingsveranstaltung 
Rietschener Karnevals Club e.V.  
Kulturhaus FEMA 

Sa 09.02. 
09:00-13:00 Uhr 

Kinderfasching 
Daubitzer Karnevalsverein e.V. 
Gaststätte „Zur Krone“, Daubitz 

Sa 09.02. 
19:00 Uhr 

2. Faschingsveranstaltung 
Rietschener Karnevals Club e.V.  
Kulturhaus FEMA 

Di 12.02. 
14:00 Uhr 

Kinderfasching 
Rietschener Karnevals Club e.V.  
Kulturhaus FEMA 

Mi 20.02. 
19:30 Uhr 

Heimattreff 
Gewandhaus Daubitz 

So 24.02. 
10:00-17:00 Uhr 

Schlachtfest und Trödelmarkt  
Erlichthofsiedlung 

www.rietschen-online.de 
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Anzeigen 

  
  Anmeldung zur Jugendweihe 2014 

  Schüler der 7. Klassen  
  und Eltern aufgepasst! 

 

Jugendweihe, ein einmaliges Erlebnis im Leben, das immer 
mehr Jugendliche im Kreise Gleichaltriger gemeinsam in der 
Festveranstaltung erleben wollen.  
Der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe 
e.V. ist dazu Ihr Ansprechpartner. Mit unseren ehrenamtli-
chen Vereinsmitgliedern und Partnern gestalten wir ein erleb-
nisreiches Vorbereitungsjahr auf die Jugendweihe.  
Bereits im Mai 2013, zu Pfingsten, gibt es die Auftaktparty im 
Pfingstcamp in Olagnitz in der Dahlener Heide für die Ju-
gendweiheteilnehmer 2014. Auch für die Ferienmonate und 
bis zum Höhepunkt der Jugendweihefeier 2014 sind monat-
lich vielfältige Veranstaltungen und Leistungen in unserem 
Angebotspaket zu Bildung – Kultur – Sport – Reisen zu fin-
den. Natürlich gibt es auch eine Jugendweihe-
Abschlussfahrt. Sie geht in den Osterferien 2014 nach Paris. 
Um die Vielfalt der Veranstaltungen entsprechend den Be-
dürfnissen der Jugendlichen einordnen zu können, bitten wir 
um Anmeldung bis zum 30. Juni 2013. Dazu gibt es noch 
einen weiteren Vorteil in der Höhe der Teilnehmergebühr.  
Zur Information und Anmeldung zur Jugendweihe 2014 füh-
ren wir auf Einladung der Eltern Informationsveranstaltungen 
in den Orten des Landkreises Görlitz durch. Gleichzeitig ste-
hen wir den Jugendlichen und Eltern auch in unseren 
Sprechzeiten und nach Vereinbarung zur Verfügung. Weitere 
Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter 
www.jugendweihe-sachsen.de. 
Sie erreichen uns: 
 

Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe 
e.V., Regionalbüro Görlitz, Klosterplatz 7, 02826 Görlitz,  
Bürozeit*: dienstags 10:00–12:00 und 13:00–17:00 Uhr 
Tel.: 03581/ 87 91 900 532010, Mobil: 0151 16337491,  
Mail: goerlitz@jugendweihe-sachsen.de 
 

Sprechzeiten*: 
Niesky: jeden 1. Donnerstag im Monat in der Zeit von 14:00– 
17:00 Uhr, Fahrschule Zorn, Muskauer Str. 5, 02906 Niesky 
Zittau: jeden 2. Donnerstag in Monat in der Zeit von 14:00– 
17:00 Uhr beim Deutschen Kinderschutzbund, Goethestr. 2, 
02763 Zittau 
Löbau: jeden 3. Donnerstag im Monat in der Zeit von 14:00– 
16:30 Uhr KUWEIT, Poststr. 8, 02708 Löbau  
Weißwasser: jeden 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 
14:00 – 17:00 Uhr Fahrschule Lysk, Südpassage, 02943 
Weißwasser 
*(außer in den Schulferien) 

      Information  

Anzeige 

Kaufgesuch! 

Suche Ackerland, Wiese und Wald im näheren Umkreis von 
Daubitz zu kaufen. 

 
Angebote bitte bei Herrn Käppler unter der Telefon-Nr. 

03576 207676 abgeben. 
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        Wann:              08.03.2013 
  Beginn:      19:00 Uhr 

Tom-Tailor-Modenschau mit Karin Dunsch und 
gemütlicher Tanzmusik durch Dr. Taste. 

Inh. Iris Jagiela 
Am Erlichthof 3 
02956 Rietschen 

Feiern jeglicher Art im 
rustikalen Ambiente

(bereits ab 12 Personen) 

 Aktuell 

Reservierungen unter: 
Telefon 035772 44588 bzw. 0171 8148302 

Foto: Gemeinde 

Ich mach Station am Weg, auf dem                 
ich geh ….“ 

 

18. Dezember 2012  -  er ist bereits Vergangenheit 
und der Ballsaal längst geschlossen … 

Es war ein Tag so voller Freud, 
den ich ganz sehr genossen: 

 

Vom Morgen bis zur späten Nacht 
kamen die Gratulanten,  

ganz reizend wurde ich bedacht 
von Familie, Kirche, Chören, Kommune, Freunden, 

Verwandten und Bekannten. 
Geschenke, Grüße, Wünsche, so wunderbare Musik! 

- alles auf einmal war kaum zu fassen - 
Es wärmte das Herz, war einfach Glück, 

hat die Sehnsucht nach Ruhestand schwinden        
lassen. 

 

Lieben Dank allen, 
die sich auf den Weg gemacht haben, 

ob persönlich, per Post, per Email oder per Telefon, 
meine Seele wird sich noch lange dran laben, 

denn alles „traf den richtigen Ton“ ! 
 

Auch Mittel sind es nun echt mehr, 
die mich bringen werden ans Mittelmeer. 

Das Schwierigste dabei ist wohl der Termin, 
doch mit 60 -meine ich- kriegt man es hin. 

 

Rietschen, im Januar 2013              Anita Szonn 


